
 
  

 

SO pin E-Mail-Newsletter          Kanton Solothurn – Personalamt – Interne Kommunikation                                                                              

 

 

 
Personalamt 

Interne Kommunikation 

interne-kommunikation@fd.so.ch 
 
 
 
 

Neue Weisung mobile Arbeit 
 
 
 
Homeoffice hat sich spätestens seit der Pandemie in unserem Arbeitsalltag etabliert. Von Vielen 

geschätzt als Arbeitsflexibilisierung, die die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben unterstützt, 

haben nicht Wenige während der Pandemie auch mit den Nachteilen gekämpft. 

Unabhängig von der Pandemie hatte das Personalamt bereits im Oktober 2020 die Fachhochschule 

Nordwestschweiz FHNW beauftragt in einem Bericht, Empfehlungen für eine gute Homeoffice-

Praxis herauszuarbeiten. Denn die Möglichkeit einen Teil der Arbeit im Homeoffice zu verrichten, 

gehört heute zum Standard und wird von Arbeitnehmenden erwartet. 

 

Die Empfehlungen der FHNW beinhalteten, die Arbeit an einem anderen Ort umfassender zu 

ermöglichen als am Arbeitsplatz zu Hause. Gedacht wurde dabei bspw. an die Arbeit im Zug auf 

dem Arbeitsweg. Solche Erweiterungen verlangten aber klare Vereinbarungen und umfassende 

Datenschutzregelungen sowie GAV-Änderungen. Die Empfehlungen der FHNW wurden in enger 

Zusammenarbeit mit den Departementen und Fachstellen (z.B. Datenschutz und AIO) geprüft, auf 

den Kanton angepasst und die für die Umsetzung notwendigen Entwicklungen – z.B. GAV-

Änderungen und Aufrüstung der technischen Infrastruktur – wurden angestossen und umgesetzt. 

 

Per 1. Mai 2023 tritt die neue Weisung mobile Arbeit und die damit einhergehenden 

obligatorischen Umsetzungsdokumente – die Vereinbarung und das Merkblatt Datenschutz – 

in Kraft. Zum Umsetzungspaket gehören auch Hilfsmittel: eine Checkliste zur Prüfung, ob sich 

(Teil)Aufgabengebiete für die mobile Arbeit eignen und das Merkblatt digitale Führung.  

 

Einen Anspruch auf mobile Arbeit gibt es dennoch nicht. Die Vorgesetzten beurteilen die Eignung 

eines Aufgabengebiets  gemeinsam mit den Mitarbeitenden (Checkliste), im Besonderen auch 

unter Berücksichtigung der Informationssicherheit, des Datenschutzes und der konkreten 

Aufgabenstellung des Betriebes. Der Entscheid, ob ein Teil der Aufgaben an einem anderen 

Arbeitsort verrichtet werden kann, ist bei den Vorgesetzten. 

 

Alle Unterlagen und Informationen finden Sie auf der Homepage des Personalamts unter dem 

Stichwort Mobile Arbeit. 

 
Weitere Auskünfte: 
Ruth Greber, Abteilungsleiterin Personalentwicklung und –information 032 627 20 88 
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https://so.ch/verwaltung/finanzdepartement/personalamt/infos-fuer-mitarbeitende-und-fuehrungskraefte/mitarbeitende-einsetzen-und-fuehren/mobile-arbeit/

